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Bekanntmachung
. -Nannschasien,  die noch nicht eingestellt stnS.

l u^ r sä
jeiWlröfie 6töt J' en  Mannfchasttn bis nach been-
?t -rV « lsbestella»g rächt rinberufev. sofern nicht dringende
militärische^ vterksstn dazu zwinge ^ ^  namentliche Listen
[ Di- welche noch nicht rinberusen sind.it\ ®1ä™ ».«A -nV
° bchrlich nschnne«. aufzustellen und mir sofort °°r « cg n.
"s «s de° Liste« muß das Geburt,i°hr und da- Militurver
ltvis der einzelnen Mannschaften erstch lich sein.
Laogenschwalbach, den 3. S-br«°r̂ 6.

I . V : Dr. Ingenohl, «reiSdeputierter.

Bekanntmachung.

schaftlichen IrühlaYrsöestellungen.
ffellvertr. Generalkommando hat verfugt, daß zu de

n ö. lm

«d « - u«nchm,w->i- >mi s « °ch-°
rden Fiir längeren Urlaub mästen garz besondere Grunde

igSsähize Mannschaften beschränkt werden, I doch können er
derlichenfalls auch kliê v-rwendungrsahige. n ° ch en

ltev̂ soserr̂ diê Au-mL ^ Nawstllang hierdurch

|« “ Bme» untct d.» (««Wen » -dl- , « , --
ien und sollen aus daS Mindestmaß beschrankt werden.
Die zur BorMme dcr FlühjahrkbistellungBeurlaubten
ie« Ansvruch auf freie Eisenbahnsahrt, Löhnung und Ber-
!gung?gebührniste(l .bOM. de« Tag), sofern die Bkurlauburg
olfit zur Arbeit aus eigenem Grundbesitz oder aps Gru *
itz von Verwandten Erfolgt die Murlaubung aus schließ

tich  zu bezahlter Arbeit aus sremden Grundb.sitz, sow.rd weder
r Kahrt noch Löhnung und Be»pflegungSgebuhrniste gewahrt.
Um eine möglichst weitgehende Ausnutzunl. der vorhan ene
ifte zu erzielen, stnd die Beurlaubten gehalten, nach Fertig
hiaa bec eiaeven Arbeiten auf Erfordern der BerwLltuvg-
r Gemeindebehörden, auch bei der Frühjahrsbestellung von

fcte dü' urlanbsanttäge stnd besondere Formulare borge-
ieben, wovon jeder Gemeinde in diesen Tagen eine Anzahl

Die Formulare sind von den Bürgermeistern auSzusülleu,
mir gesammelt biS zum 20 . d. Mt ». vorzulegeu.
" . I den 3. Februar 1916.

Der Königliche Landrat.
I . B.: Dr. Jngeuohl,  Kreisdeputierter.

Die Kriegsleder Aktiengesellschaft zu Werltn
ist bereit m-ch in diesemF-uhjahr Eichenrinde auS Gemeinde-.
An Kults- GenossenschaftS- und Privatwaldunzen zu laufen.

genannte Altieugefellfchaft gestellt« erden.
Langer fchwalbach, de« 7. Februar 19) 6.A Der Königliche Landrat.

I . B. : Dr . Jngeuohl,  KreiSdeputiertrr.

Bekanntmachung
über Köchstpreise für Keu . Vom 3. Februar 1916.
Der BurdeSrat hat auf Grund bi « 5 deS Gesetzes, be-

treffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung vom
X̂ Dezember 19X4 (ReichS-Gefetzbl. S . 5X6) folgende Verord-
rnng erlösten: ^ ^

Der Preis für die Tonne irländisches Heu darf beim Ver«
kaufe durch deu Erzeuger nicht übersteigen

1 bei Heu von Kleeartrn (Luzerne, Esparsette, Rotklee,
' Schwedeuklee, Gelbklee und Weißkleeu. s. w.) von

mindestens mittlerer Art und Güte. . 150 Mark.
2 bei Wiesen- und Frldh'U (Gemisch von Süßgräsern.

Kleenteu und Futterkräutern) von mindesten- mittlerer
A?.'t Uöb ©ütC . . . 120 v(Qu»

Ist duz Heu gebunden oder gepreßt, fo ist ei» Zuschlag von
Mark sür die Tonne zulässig. . „ . .
Sie LaudeSzentralbehörde« sind befugt, mit Zustimmung des

Reichskanzlers für ihr Gebiet oder Teile ihres Gebiets niedrigere
Preise sestzus-tzen. Bei Verschiedenheit der Preise am Orte der
lardwirtschaftlichen oder gewerblichen Niederlassung des Käufer»
und deS Verkäufer» sind die für deu letzteren Ort geltenden

Preise maßgebend. § g -
Die im § 1 bezeichnet«« Höchstpreise schließen die Koste«

b,v  R -sü-deruna bis zur Verladt stelle de» O-heS, von dem da»
Heu mkt de- Bah« oder zu Master versandt wird sowie die
«oste« de» Einladens daselbst ein. Sie gelten für Barzahlung
beim Empfange. § g

Beim Umsatz durch de« Handel dürfe« dem Höchstpreis Be-
träge zugeschlagen werden, die insgesamt

8 5 fürdie  Tonne lose verladenes Heu. . . . 8 Mk.
ür die Tonne gebundene» oder gepreßte» Heu 5 Mk.

nicht übersteigen. Dieser Zuschlag umfaßt insbesondere»om-
neiiNon». Vermittlung»- und ähnliche Gebühren sowie alle Arten

aber die Auslagen für Fracht ei«,
schließlich der durch Zusammenstellung kleinerer Lieferungen zu

Sammelladungen nachweislich entstandene« Bofrachtkoste«.
5Rr «.He in den § § 1 u s 3 gelte « nicht für den » lein-

verkauf von Heu. Al» Kleinverkauf gilt der Absatz unmittelba-
R-rbraucker in Mengen von nicht mehr als täglich tnsge

, . * Dovvelrentuer unter der Voraussetzung, daß zur Be-
sörderunSd-S Heue» bis zum Verbrauch-vrt die Eisenbahn oder
der Masterwrg nicht benutzt wird.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulasten.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in »rast.
Berlin, deu 3. Februar 1916.

Der Stellvertreter de» Reichskanzler»: Delbrück»



Beilage zum Aar -Boten.
ÄreisbLatt jür den Unterlaunuskreis.

Bekaimtmachuii?
Nr. W. M. 1300/12. 15. K. R . A., betreffend

Beschlagnahme und Brstaudserhebnag turn Belleidnngs- und Ausrüstnagsstncken für Heer, Marine und Feldpost.
Vom 1. Fcbrmr 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird hierdurch
mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis ge¬
bracht , daß Zuwiderhandlungen gegen die Ent-
eignungs - oder Beschlagnahme -Anordnungen gemäß
der Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1910 (RGBl . S . 357)
in Verbindung mit den Erweiterungsbekannt-
machungen vom 9. Ottober 1915 (RGBl . S . 045)
und vom 25. November 1915 (RGBl . S . 778) *) ,
und Zuwiderhandlungen gegen die Meldepflicht
oder Pflicht zur Lagerbuchführung gemäß der Be¬
kanntmachung über Dorratserhebungen vom 2. Fe¬
bruar 1915 (RGBl . S . 54) in Verbindung mit den
Trweiterungsbekanntmachungen vom 3. September
1915 ( RGBl . S . 549) und vom 21. Oktober 1915
(RGBl . S . 684 ) **), bestraft werden.

§ L Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkün¬

digung am 1. Februar 1916 in Kraft.
8 2. Von der Bekanntmachung betroffene Gegen¬

stände.
Bon dieser Bekanntmachung werden die nach¬

stehend aufgeführten Gegenstände betroffen , gleich¬
viel , aus welchen Rohstoffen die dazu verwandten
Webwaren hergestellt sind , ohne Rücksicht auf Farbe
und Herstellungsart.

1. Uniformröcke ( Waffenröcke , Attilas , Ukankas,
Koller ufw .) , Litewken , Feldblusen , Mäntel , Hosen,
Reithosen , Feldmützen (keine Exttamützen ), Hals¬
binden (mit Ausnahme von reinseidenen ) , Stoff-
Fausthandschuhe , soweit sie für Mannschaften des
Heeres , der Marine und der Feldpost in Betracht
kommen können;

2. Kiegsgefanaenen -Anzüge , schwarz oder an¬
nähernd schwarz , gelb gepaspelt;

Z. Drillichjacken , Drillichröcke , Drillichhosen;
4. Männerhemden ( jedoch keine Oberhemden

und Nachthemden ) und Männerunterhosen mit
Ausnahme aller aus gebleichtem Leinen und ge¬
bleichten Baumwollstoffen oder Seide hergcstelltsn
Hemden und Unterhosen.

Männerhemden und -Unterhosen aus Wirk - und
Strickstoffen stad durch die Bekanntmachung Nr.
W . II . 1000/11 . 15., KRA . beschlagnahmt.

5. Helmbezüge (auch für Tschakos , Pelzmützen,
Tfchapkas ufw ) , Tornister , Militär -Rucksäcke, Brot¬
beutel , Aeltzubehörbeutel;

Packtaschen . Schanzzeug - und Drahtscheren-
Futterale , ganz oder teilweise aus Webstoffen ge¬
fertigt;

FeldflafcheniiberzÜge aller Art;
8. Munitions - und Waffertragesäcke , Reiter-

futterfäcke , Tränteimer . Protzschlitzfäcke. Aeltfäcke;
7. Zeltbahnen . Zelte aller Art . soweit ste für

militärische Zwecke geeignet sind;
Fuhrparkplüne aus Segeltuch ( Hanf oder

Baumwolle ) in folgenden Abmessungen:
211 : 226, 224 : 231 , 231 : 284, 240 : 400,

248 : 282 , 270 : 360 , 300 : 500, 310 : 311, 400 : 500
Zentimeter;

8. Sandsäcke.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
Seldstrafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern
licht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
-erwirkt sind , bestraft:
l. wer der Verpflichtung , die enteigneten Gegen¬

stände herauszugeben oder sie auf Verlangen
des Erwerbers zu überbringen oder zu ver¬
senden , zuwiderhandelt:

t,  wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand
beiseite schafft , beschädigt oder zerstört , verwen¬
det , verkauft oder kauft , oder ein anderes Ver-
äußerungs - oder Erwerbsgefchäft über ihn ab-
schließt;

3. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Ge¬
genstände zu verwahren und pfleglich zu behan¬
deln , zuwiderhandelt:
wer den nach 8 5 erlassenen Ausführungsbestim-
mungen zumiderhandelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf

rund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
er gesetzten Frist erteilt oder wissentlich unrichtige
der unvollständige Angaben macht , wird mit Ee-
ängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
is zu zehntausend Mark bestraft , auch können Bor¬
ate , die verschwiegen find , im Urteil für dem
taate verfallen erklärt werden . Ebenso wird be-
aft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lager-

ücher einzurichten oder zu führen unterläßt.
Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf

Zrund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
er gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder un¬
anständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe
is zu dreitausend Mark oder im Unvermögens¬
alle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die vorge-
chriebene » Lagerbücher einzurichten oder zu führen
»ntnläßt.

8 3. Beschlagnahme.

Die von der Bekanntmachung betroffenen Ge¬
genstände werden , ohne Rücksicht auf Qualität , be¬
schlagnahmt.

Soweit ihre Anfertigung nach den bestehenden
Bestimmungen zulässig ist, verfallen die in der Her¬
stellung befindlichen oder künftig berzustellenden
Gegenstände gleichfalls der Beschlagnahme , sobald
ihre Herstellung beendet ist und oie Mindestniengen
überschritten sind.

Beschlagnahmt sind ferner die von der Bekannt¬
machung betroffenen Gegenstände (8 2) , welche von
einer Abnahmestclle des Heeres , der Marine oder
der Feldpost endgültig zurückgewiesen sind , oder
künftig endgültig zurllckgewiesen werden . Sie
dürfen auch nicht anderen Stellen des Heeres , der
Marine oder der Feldpost geliefert werden.

8 4 Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr be¬
rührten Gegenständen verboten ist und rechtsge¬
schäftliche Verfügungen über sie nichtig sind . Den
rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügun¬
gen gleich , die im Wege der Zwagsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen.

Unzulässig ist auch jeder Wechsel im Gewahr¬
sam der beschlagnahmten Gegenstände.

Trotz der Beschlagnahme sind alle Veränderun¬
gen und Verfügungen zulässig , die mit ausdrück¬
licher Zustimmung des Webstoffmeldeamtes der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Verl.
Hedemannftraße 11, erfolgen . Auch Veräußerungen
an Stellen des Heeres , der Marine oder der Feld¬
post dürfen nur mit Zustimmung des Webstoff-
nildeamts erfolgen.

tz 5. Ausnahmen von der Beschlagnahme.

Nicht beschlagnahmt sind durch diese Bekannt¬
machung :

1. Im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch be¬
findliche Gegenstände.

2. Alle Gegenstände , welche sich am 1. Februar
1916 im Eigentum von staatlichen oder kommunalen
Behörden und Anstalten , sowie von Vereinigungen
für Liebesgabenbeschaffung , soweit letztere ihre
Vorräte unentgeltlich dem Heere oder der Marine
zuführen , ferner von Vereinslazaretten und pri¬
vaten Krankenhäusern befinden.

Dagegen ist der Erwerb beschlagnahmter Gegen¬
stände nach dem 1. Februar 1916 auch seitens der
Vorgenannten unzulässig.

3. Alle Gegenstände , für welche Lieserungsver-
träge mit einer Stelle des Heeres , der Marine oder
der Feldpost bis zum 1. Februar 1916 einschließlich
abgeschlossen worden sind , vorausgesetzt , daß auch
alle auf die Lieferungen bezüglichen Zwischen - und
Untervertrüge bereits bis zum 1. Februar 1916 ab¬
geschloffen worden sind.

Dagegen fallen nicht unter diese Ausnahme
Gegenstände , über welche Vertrüge mit Eisenbahn-
und anderen Zivilbehörden , ausländischen Mili¬
tärbehörden , Kantinen , Privatkrankenhäusern
(selbst niit militärischer Belegung ), Vereinslaza¬
retten , anderen gemeinnützigen Vereinen oder An¬
stalten und dergleichen mehr bestehen.

4. Münnerhemden und Männerunterhosen , welche
nach dem 8. Dezember 1915 aus dem Reichsausland
(nicht Zollausland oder besetzten Gebieten ) einge-
führt worden sind oder noch werden.

5. Gegenstände , für die bis zum 8. Dezember
1915 eine Ausfuhrbewilligung des Reichskanzlers
erteilt worden ist.

8 6. Freigabe für den Kleinverkauf.
Dis Vorräte einer Person sind bis zur Höhe der

folgenden Miudestmengcn für den Kleinverkauf
freigegeben:

a ) ohne Rücksicht auf die Qualität je 50 Waffen¬
röcke, Litewken , Feldblusen , Mäntel , je 20 Attilas,
Ulankas , Koller ufw ., 20 Reithosen , 100 lange Ho¬
sen (einschließlich Stiefelhosen ) , je 20 Feldmützen,
Drillichjacken , Drillichröcke . 40 Drillichhosen , 50
Halsbinden , je 10 Tornister , Zeltzubehövbeutel,
Munitionstragesäcke , Waffertragesäcke , Schanzzeug¬
oder Drahtscherenfutterale , Feldflaschenü -berzüge,
30 Militär -Rucksäcke, je 50 Helmbezüge , Brotbeutel.
Zeltbahnen , Reiterfuttersäcke , Tränkeimer , Pack¬
taschen , 500 Sandsäcke , -

b ) von jeder Qualität je 100 Männerhemden
oder Männerunterhosen . (Die Verschiedenheit der
Größe und Farbe bleibt außer Betracht .)

Die unter a ) und b ) ausgeführten Mengen
sind nur dann freigegeben , wenn

1. die freigegebenen Vorräte unmittelbar an
den Verbraucher veräußert werden;

2. der Verkaufspreis , den zuletzt vor dem In¬
krafttreten dieser Bekanntmachung erzielten Preis
nicht übersteigt.

Wer trotz dieser Vorschvisten Ware zurückhält

oder höhere Preise als bisher sich bezahlen läßt,
hat sofort die Enteignung der Ware zu gewärti-
gen . Wer also von dieser Freigabe für den Klein¬
verkauf keinen Gebrauch machen will oder kann,
hat seine sämtlichen Vorräte als beschlagnahmt an¬
zumelden.

8 7. Verwahrung der beschlagnahmten Eegen-
stände.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände
ind verpflichtet , dieses bis auf weiteres zu ver¬

wahren und pfleglich zu behandeln.
Die beschlagnahmten Gegenstände sind getrennt

von den beschlanahmesreien Vorräten auszubewahren
und als solche kenntlich zu machen . Die Trennung
und Kenntlichmachung muß bis zum 15. Februar
1916 erfolgt sein.

8 8. Eigcntumsübertragung und Uebernahme-
preis.

Das Webstoffmeldeamt ist ermächtigt , das
Eigentum an den beschlagnahmten Gegenständen
gemäß 8 1 der Bekanntmachung über die Sicher-
iellung von Kriegsbedarf auf die von ihm be-

zeichneten Personen zu übertragen.
Durch eine beim Königlich Preußischen Kriegs¬

ministerium gebildete Bewertungsstelle für Web¬
stoffe wird zunächst grundsätzlich eine gütliche Eini¬
gung über den tlebernahmepreis mit dem Eigen¬
tümer der beschlagnahmten Gegenstände angestrebt
werden . Soweit eine gütliche Einigung nicht zu¬
stande kommt , erfolgt die Preisfestsetzung durch
das Reichs -Schiedsgericht gemäß 88 2 und 3 der
Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf.

8 9. Meldrpflichtige Gegenstände.
Meldepflichtig sind die am Stichtage vorhande¬

nen Gesamtvorräte der beschlagnahmten Gegen¬
stände , sofern ste größer sind , als die im 8 6 an¬
gegebenen Mindeftvorräte.

Werden die Mindeftvorräte eines Eigentümers
nachträglich überschritten , so sind die Gesamtvor¬
räte unverzüglich auf den vorgeschriebenen Melde¬
karten anzumelden.

Alle von Stellen des Heeres , der Marine oder
der Feldpost bereits früher oder in Zukunft zu-
rückgewiesencn Gegenstände sind nach erfolgter
endgültiger Zurückweisung unverzüglich unter An¬
gabe der Gründe der Zurückweisung von dem anzu-
melden , der die Gegenstände zurückerhalten hat.

Alle Zugänge zu den beschlagnahmten Lager¬
beständen önd ebenfalls meldepflichtig.

8 10. Meldepslichtige Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen

und juristischen Personen , ferner alle wirtschaft¬
lichen Betriebe , soww öffentlich rechtliche Körper¬
schaften und Verbände , die Eigentum oder Ge¬
wahrsam an meldepflichtigen Gegenständen (8 9)
haben , oder bei denen bezw . für die sich solche unter
Zollaufsicht befinden.

Vorräte , die sich am Stichtage (8 11) nicht im
Gewahrsam des Eigentümers befinden , sind sowohl
von dem Eigentümer als auch von demjenigen zu
melden , der sie an diesem Tage in Gewahrsam hat.
(Lagerhalter usw .)

Alle die , welch« meldepslichtige Gegenstände in
Gewahrsam haben , ohne Eigentümer zu sein , brau¬
chen nur die von ihnen verwahrten Mengen , sowie
die Eigentümer anzugeben , ober nicht die übrigen
Spalten der Meldekarte auszufüllen.

Die nach dem Stichtage eintreffenden , vor dem
Stichtage aber schon abgesandien Vorräte sind nur
von dem Empfänger zu melden.

Reben demjenigen , der die Ware in Gewahr¬
sam hat , ist auch derjenige zur Meldung verpflich¬
tet , der sie einem Lagerhalter oder Spediteur zur
Verfügung eines Dritten übergeben hat.

8 11. Sttchtag und Mrldesrift.
Maßgebend für die Meldepflicht ist bei der

ersten Meldung der am Beginn des 1. Februar 1916
(Stichtag ) tatsächlich vorhandene Bestand , bet den
Zusatzmeldungen die in der Zeit bis zum 1. jedes
folgenden Monats (erstmalig bis zum 1. April
1916) zum Bestand hinzugetretenen Mengen.

Die erste Meldung ist bis zum 15. Februar 1916,
die Zusatzmeldungen sind bis zum 8. jedes folgen¬
den Monats (erstmalig bis zum 8- April 1916 ) an
das Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff -Ab¬
teilung des Königlich Preußischen Kriegsmini-
fteriums einzusenden.

8 12 . Meldekarten.
Die Meldungen dürfen nur auf den amtlichen

Meldekarten für Bekkeidungs - und Ausrüstungs¬
stücke erstattet werden . Diese Meldekarten sind
durch Postkarte beim Webstoffmeldeamt anzu-
sordern.

Die Anforderung ist mit deutlicher Unter-
schttst , genauer Adreffe und Firmenstempel zu ver»
sehen.

Sämtliche in den Meldekarten gestellten Fragen
sind genau zu beantworten . Alle Mängel , dir ein
Warenposten etwa hat , sind genauestens zu be¬
schreiben . Ungenaue od : r unvoUg .änditze Angaben,
insbesondere über Menge , Größe oder Maße , Ge¬
wicht usw . würden erhebliche Verzögerungen bei
der Abnahme und auch sonstige Nachteile b§zw.
Sttafoerfolgung für den Eigentümer der Gegen¬
stände nach sich ziehe ».

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf
die Meldekarte nicht enthalten , auch dürfen bei
Einsendung der Meldekarten sonstige schriftliche
Erklärungen , außer den Aufstellungen über die
Meldekarten , nicht beigefügt werden.

Auf einer Meldekarte darf immer nur ein
meldepflichtiger Warenposten gemeldet werden.

Die Meldekarten stnd fortlaufend numeriert
und ordnungsgemäß frankiert an das Webstoff«
Meldeamt der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
SW . 48, Verl . Hedemannstraße 11, einzusenden . Die
Vordrucke für die Aufstellungen über die Melde-
katten sind ordnungsgemäß ausgefültt diesen bei¬
zufügen.

Auf die Vorderseite der zur Einsendung von
Meldekarten benutzten Briefumchkäge ist ein Ver¬
merk zu setzen : „Enthält Meldekarten für Be-
kleidungs - und Aurüstungsstücke " .

8 13. Muster.
Muster sind ohne weiteres Kur bei Sandsäcken

dem Webstofsmeldeamt einzusenden . Diese Muster
sind getrennt von den Meldekarten zu verpacken;
der Umschlag muß den Vermerk „Enthält Sand-
sakmuster " , sowie Namen und Adreffe des Ab¬
senders tragen.

Bei den übrigen Gegenständen sind für den
Durchschnitt der einzelnen Warenposten genau maß¬
gebende Muster nur auf Aufforderung des Web¬
stoffmeldeamts an die von ihm bezeichnten Per¬
sonen kostenfrei zu übersenden.

Die Muster werden entweder zurückgesandt oder
zum llebernahmepreis vergütet.

8 14. Lagerbuch und Auskunftserteilung.
Jeder Meldepflichtige (8 19) hat ein Lagerbuch

zu führen , aus dem jede Aenderung in den Vor¬
ratsmengen und ihre Verwendung ersichtlich sein
muß.

Soweit der Meldepslichtige bereits ein der¬
artiges führt , brauchte ein besonderes Lager¬
buch nicht eingerichtet zu werden . In dem Lazer-
buch ist indes nrit roter Tinte deutlich bei den be¬
schlagnahmten Posten zu vermerken , daß ste be¬
schlagnahmt stnd.

Veaufttagten der Polizei - oder Milttärbehörden
ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuches , sowie
die Besichtigung der Räume zu gestatten , in denen
meldepslichtige Gegenstände zu vermuten sind.

8 15. Anfragen und Anträge.
Alle Anfragen und Anträge , die die vorliegende

Bekanntmachung oder die dazu ergehenden Aus-
fiihrungsbestimmungen betreffen , sind an das Web-
stoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Ber¬
lin SW . 48, Berlängerte Hedemannsttaße 11, zu
richten.

Die Anfragen und Anträge muffen auf dem
Briefumschlag , sowie am Kopfe des Briefes einen
kurzen Vermerk tragen : „Betrifft Bckleidungs - und
Ausrüstungsstücke.

Berlin , den 15. Januar 1916.
Königlich Preußisches Kriegsministerium

gez . Wild von Hohenborn.
Dresden , den 15. Januar 1916.

König !. Sächsisches Kriegsministerium
gez. von Wilsdorf.

München , den 15. Januar 1916.
Königlich Bayrisches Kriegsministerium

ge$. Freiherr v o n Kreß.
Stuttgart , den 15. Januar 1916.

König !. WLrttemb . Kriegsministerium
gez. von Marchtaler.

Vorstehende Bekanntmachung der 4 deutschen
Kriegsministerien wird hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht.

Frankfurt (Main ), 1. Februar 19 S.

Stellvertretendes Generalkommando
18. Armeekorps.



Pferdedecken. Wallache und

Beschlagnahme und
NachstehendeBekanntmachung wird hierdurch mit dem Be¬

merken zur allgemeinen Kenutr.i ? xeöracĥ datz Zuwiderhandlungen
gegen die Enteignung »- oder Beschlagnahme-Anordnungen gemäß
der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
(24. Juni 1915 (RGBl . S . 357) in Verbindung mit den Erweite¬
rungsbekanntmachungen vom 9. Ok/obcr 1915 (RGBl . S . 645) und
Dom 2H. November 1915 (RGBl . S . 773) *), und Zuwiderhand¬
lungen gegen die Meldepflicht oder Pflicht zur Lagerbuchiüh-
rung gemäß der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom
L. Februar 1915 (RGBl . S . 54) in Verbindung mit den Erweitc-
irungsbekanntmachungen vom 3. September 1915 (RGBl . S . 549)
und vom 21. Oktober 1915 (RGBl . S . 634) **) bestraft werden.

§ l
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am 1
Februar 1916 in Kraft.

Die Bekanntmachung tritt an die Stelle der früheren
Bekanntmachungen Nr . XV. I 734/8. 15. und XV. XI. 231/9. 15.,
XV. XI. 1087/10. 15. und XV. XI. '999/11. 15. K. K. A.

§ 2.

Won der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von der Bekanntmachung werden im Rahmen der beige-

fügten Uebersichtstafel die nachstehend aufgeführten Web-, Wirk-
und Strickwaren betrofken, gleichviel ob sie aus Schafwolle,
Mohair Kamelhaar , Alpaka, Kaschmir oder sonstigen Tierhaaren,
Kunstwolle, Baumwolle, Kunstbaumwolle, Bastfasern oder sonsti¬
gen Pslauzeniasern , aus Abfällen oder Mischungen der genannten
Spinnstoffe allein , oder aus einer Zusammensetzung veriwiedener
Spinnstoffe hergestellt sind, bei Sandsack- und Strohsackgeweben
auch unter Mirverwendunz von Papier , und zwar:

Gruppe I: Stoffe zur Oberkleidung für Heer-, Marine,
Beamte und Gefangene,

Gruppe II: Schlaf- und
> Deckenstoffe,

Gruppe III: Männertrikotagen,
Gruppe IV: farbige Wäschestoffe und farbige Stofw für

Krankenbekleidung,
Gruppe X-: farbige Futterstoffe,
Gruppe VI: rohe und gebleichte Wäsche- und Futterstoffe,

* Drillichanzugstoffe,
Gruppe VII: Segeltuche und Planstoffe,
Gruppe VIII: Sandsackstoffe. .

§ 3. ' " '
Beschlagnahme.

Die von der BekHnntmachungbetroffenen Gegenstände (§ 2)
werden nach Maßgabe der in der Uebersichtstafel näher umgrenz¬
ten Art und Menge hiermit beschlagnahmt.

Soweit die Anfertigung von Web-, Wirk- und Strickwareu
nach' den bestehenden Vorschriften zulässig ist, verfallen der Be¬
schlagnahme acuh die in der Herstellung befindlichen oder künftig
herzustellenden Gegenstände der in der Uebersichtstafel näht " be¬
schriebenen Art , sobald ihre Herstellung beendet ist, und zwar
ohne Rücksicht auf Minde stm engen oder Mindest-
grötzen.

Beschlagnahmt sind fern :r di : von der Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände (8 2), welche von einer Abnahmestelle
des Heeres oder der Marine endgültig zurückgewiesensind oder
künftig endgültig zurückgewiesenwerden. Sie dürfen auch nicht
anderen Stellen des Heeres oder der Marine geliefert werden.

Schließlich fallen unter die Beschlagnahine alle Web-, Wirk-
und Stzrickwaren, die entgegen einem bestehenden Herstellungs-,
Verarbeitungs - oder Verwendungsverbot hcrgestellt worden sind.

Stoffe , welche zur Oberkleidung für Heer, Marine , Bwmte
und Gefangene in Betracht kommen können, unterliegen nach
Maßgabe der Uebersichtstafel nur insoweit der Beschlagnumn«, als
fr« nicht schon durch die Bekanntmachung XV. l. 1/5. 15.
K. R. A. beschlagnahmt worden sind.

8 4.
Wirkung drr Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver¬
boten ist und rechtsgeschästliche Verfügungen über sie nichtig sind.
Den rechtsgefchäftltchen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,
dl« im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehuoz er¬
folgen.

Die Veredelung (auch das Färben und Bleichen) oder
Ausrüstung der beschlagnahmten rohen Stoffe ist verboten. Da¬
gegen darf eine vor dem 1. Februar 1916 begonnene Veredelung
oder Ausrüstung beendet werden. Die in 8 4 Nr . 2 der Bekannt¬
machung, betreffend Beschlagnahme, Verwendung und Veräuße¬
rung von Bastfasern und Erzeugnissen aus Bastfasern vom 23. De¬
zember 1915(W. III. 1577/10. 15, K. R. A.) gegebenen Ausnahmen bleib.:
in Kraft.

betreffend

erhebmrg von Web-, Wirk-und Siel
Vom 1. Februar 1916.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Gelditrase bis zu
zehntausend Mark ivird. ioiern ntröt nach allgemeinen Strasgeietzcn
höhere Strafen verivirkt sind, bestraft:

t  wer der Verpflichtung, die enteignelen Gegenstände heraus-
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu überbringen
oder zu versenden, zuwiderge.ndelt:

L wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenständ beiseitescüasst:
beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft ader kans: oder ein
anderes Vermcherungs - oder Erwerbsgeichäst über ihn abschliebt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahinten Gegenstände zu ver¬
wahren und pfleglich zu behandeln, zmvlderbnndelt;

4. wer den nach 8 5 erlassenen AilsstihrungsbeuimMimgeiiznivider-
handelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der , er aui Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist. nicht in. der gesetzten Au i erteilt oder
wissentlich unrichtige oder unvollitänd-ge Angabe» ura In. wird mii
GeiängniS bis zu sechs Monaten oder »nt Gcldttraw bis z» zehn¬
tausend Mark bestraft: auch könne» Vorräte, die verichwiegen sind, im
Urteil für dem Staate verfalle» erklärt wer-cn. Ebenso wird be¬
itrast, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagrrbiicher einzurichlen
oder zu führen unterlaßt.

Wer fabrläfsig die Auskunft , zu der er aui Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesellen Frist erteilt oder nurich-
tiae oder unvollständige Angabe» macht, wird mit tücidstrase bis
zu dreikanfend Mark oder im Unverinögensialle mit Gefängnis bis
zu sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraf!, iver iahriäürg die
vorgeschriebenenLaaerbücher einzurichlen oder zu jützeeu uuteUüßi.

Unzulässig ist ferner jeder Wechsel im Gewahrsam der be¬
schlagnahmten Gegenstände.

Trotz der Beschlagnahme find alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig, die mit ausdrücklicher Zustimmung des
Mehsioffnwldeamtes der Kriegs-Rohstoss-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriüms, Berlin SW . 48, Verl . Hede-
mannstratze 11. erfolgen. Auch Veräußerungen an Heeres- und
Marinebehörden dürfen nur mit Zustimmung des Webstoffmelde¬
amts eriolgen.

8 5.
Ausnahmen von der Beschlagnahme.

Nicht beschlagnahmt sind durch diese Bekanntmachung:
1. Im Gebrauch gewesene oder im Gebrauch befindliche

GeKnstände.
2. Alle Gegenstände, welche sich am 1. Februar 1916 im

Eigentum von staatlichen oder kommunalen Behörden und An¬
stalten sowie von Vereinigungen für LiebeKgabenbeschaffung, soweit
letztere ihre Vorräte unentgeltlich dem Heere oder der Marine zu¬
führen, ferner von Vereinslazaretten und privaten Krankenhäusern
befinden.

Dagegen ist der Erwerb beschlagnahmter Ge
gen st ün de nach dem 1. Februar  1916 auch seitens der
Vorgenannten unzulässig.

3. Alle Gegenstände, die ohne von der Kriegs-Rohstoff-
Abteilung genehmigten Beleg schein auf Eirund von bis zum 1. Fe¬
bruar 1916 einschließlich abgeschlossenenLieferung » - oder
Herstellungsverträgen  au eine deutsche Heeres- oder
Marinebehörde zu liefern sind, vorausgesetzt, daß auch alle aus
die Lieferungen bezüglichen Zwischen- und Unterverträge bereits
bis zum 1. Februar 1916 abgeschlossen worden sind.

Dagegen fallen nicht unter die Ausnahme
Gegenstände, über welche Verträge mit Post-, Eisenbahn- und an¬
deren Zivilbehörden, ausländischen Militärbehörden , Bereinigun¬
gen für Liebesgabenbeschasfung, .dem Roten Kreuz, Vaterländischen
Frauenvereinen , Kantinen , Pripatkrankenhäusern (selbst mit mili¬
tärischer Belegung), Vercinslazaretten , anderen gemeinnützigenVer¬
einen oder Anstalten und dergleichen mehr bestehen.

4.  Gegenstände , die hergestellt werden auf Grund eines
Auftrages einer Heeres- oder Marinebehörde gegen Vorschrift»
mäßigen von der Kriegs-Rohstoss-Abteilung geprüften Belegschein
oder, wenn die Herstellung aus . Spinnstoffen oder Garnen , welche
der Beschlagnahme oder einem Verarbeitungsverbot nicht unter¬
liegen. erfolgen soll mit ausdrücklicher Genehmigung der Kriegs-
Rohstoss-Abteilung.

5. Gegenstände, welche auf Grund von Einzel  fnsitz'
gaben (nicht auf Grund allgemeiner AuSnahmebewilliqungen) der
Kriegs-Rohstoff-Abreilung herzestellt worden sind oder hergestellt
werden.

6. Gegenstände, für die bis zum 31. Januar 1913 eine
Aussuhrbewilligung des Reichskanzlers erteilt worden ist.

7. Gegenstände, die nach dem 8. Dezember 1915 ans
dem ReichSausland (nicht aus dem Zollausland oder den besetzten
Gebieten) cingesührt worden sind oder künftig eingeführt werden.

8. Gegenstände, die nachweislich ganz aus Spinnstoffen
oder Garnen der in 8 2, Absatz 1 bezeichneten Art hergestellt sind,
Welche nach dem 25/Mai 1915 aus dem Reichsausland (nicht auS
dem Zollausland oder den besetzten Gebieten! eingeführt Worden
sind, soweit nicht für die Einfuhr abweichende Bestimmungen
oder Vereinbarungen getroffen worden sind.

9. Bastfaser-Gewebe, deren Herstellung auf Grund des
8 3, Nr . 2 d und e der Bekanntmachung, betreffend Beschlagnahme,
Verwendung und Veräußerung von Bastfasern und Erzeugnissen
aus Bastfasern vom 23. Dezember 1915 (XV. HI. 1577/Il/ . 15.
K. B. A) erlaubt ist.

10. Gegenstände, die nach dem 1. Februar 1316 in Haus¬
haltungen nicht gewerbsmäßig hergestellt werden.

§ 6 . .

Freigabe für den Kleinvrrkanf.
Wenn die Vorräte ein und derselben Person in ein und

derselben Qualität und Warenbreite (die Verschiedenheitder Größe
bleibt bei konfektionierten Gegenständen außer Betracht) die in
der Uebersichtstafel festgesetzten Minde st Vorräte  nicht überstei¬
gen, so sind sie für den Kleinverkauf freigegeben.

Sind die Vorräte einer Person in ein und derselben Quali¬
tät und Warenbreite (die Verichiedenhcit der Größe bleibt bei
Trikotaaen außer Betracht) dagegen größer als die Mtnöestvor-
rüte , so ist diejenige Menge für den Kleinverkauf freigegeben,
welche den Minbestvorrat überschreitet, jedoch höchstens eine dem
Mindestvorrat gleichkomrnende Menge*).

Diese Freigabe greift nur Platz
a>wenn die freigegebenen Vorräte unmittelbar an Ver¬

braucher in Mengen unter einem halben Stück bezw.
einem halben Dutzend veräußert werden,

b) wenn der Verkaufspreis den zuletzt vor dem Inkraft¬
treten dieser Bekanntmachung erzielten Preis nicht über¬
steigt.

Wer trotz dieser Vorschriften Ware zurückhält, oder größere
Mengen als die vorgeschriebenen auf einmal an einen Abnehmer
verkauft oder höhere Preis« als bisher sich bezahlen läßt, hat die
sofortige Enteignung der Waren zu gewärtigen.

8 7.
SondorbeffirumunZen für Konfektionsbetriebe und

/-emeinnützi e Nähstubsn.
Konfektionsbetriebe und gemeinnützige Nähstuben dürfen

verarbeiten bezw. aufarheiten lassen:
1. die gleichen Mengen, die gemäß 8 6 zum Kleinverkauf

lreivegeben werden:
2. alle am 1. Februar 1916 (Stichtag) vorhandenen Stosf-

zuschnitter

*•' Beispiel : Hol femaud in e>n und derselben Qualität und Breite
von unter die . Br ich jag»,gl:me sackende,» farbigen Fütterköster 1730 in
IM,,, ' «»Vorräte de, »" tlersivsseu sind 180: so sind diese 1720 in sr. i,veschlasmnlimtüt inch.e

Hat er jedoch M m, so sind 800 m frei, beschlagnahmt sind 1800 m.
Hat er jedoch 4200m, so stu» 1800m frei, bejchiaguaüiut üud 2100 m,

3. die bei ihnen beschlagnahmten Wirk- und Strickstoife
zu Gegenständen, welche nach Maßgabe der UebeesichtS
tafel der Beschlagnahme unterliegen;

4. 25 Prozent einer jeden Qualität der sonstigen Sei ihnen
beschlagnahmten Stoffe mit Ausnahme der Deckensrosfe
ini Stück (Uebersichtstafel, Gruppe II, Ziffer 3).

Ms Konfektionsbetriebe gelten nur diejenigen Betriebe,
welche bis zum 1. März 1916 dein Webstoffmeldeamt eine von der
örtlich zuständigen amtlichen Vertretung des Handels oder Hand¬
werks (Handels-, Handwerkskammern usw.) ausgestellte Beicheini-
vung einsenden, datz sie gewerbsmäßig bereits vor dem 1. Dt.
tobet 1915 Stoffe zuschneiden und fertige Erzeugnisse daraus
Herstellen ließen und dies noch gegenwärtig tun . Auf der Rück¬
seite dieser Bescheinigung muß der betreffende Betrieb angeben
welche Stofsmengen er aus Grund der Ausnahmccrlaubnis zu-
schneiden und verarbeiten läßt.

Als gemeinnützige Nähstuben gelten nur ,olche, die dem
Webstossmeldeamte einen von der Ortspolizeibehürde ausgestell¬
ten Ausweis einsenden, daß sie gemeinnützige Einrichtungen sind.

8 8.
Verwahrung der beschlagnahmten Geenstände.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände sind ver¬
pflichtet diese bis auf weiteres zu verwahren und pfleglich zu
bchaudeln.

Die beschlagnahmten Gegenstände sind getrennt von den
beschlagnahmejreien Vorräten aufzubewahren und als solche kennt¬
lich zu machen. Tie Trennung und Kenntlichmachungittütz bis zum
1. März 1916 «rsolgt sein.

8 9-
Ergentumsüberlraüun i und Reberrrahurrprers,

Das Webstoffmeldcamt ist ermächtigt, das Eigentum an
den beschlagnahmten Gegenständen gemäß 8 1 der Bekanntmachung
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf auf die von ihm bezeichn
neten Perwnen zu übertragen.

Durch eine beim Königlich Preußischen Krtegsministcrium
gebildete BcwertungSstellc für Webstoffe wird zunächst grund¬
sätzlich eine gütliche Einigung über den Uebernahmepreis mit dem
Eigentümer der beschlagnahmten Gegenstände angestrebt werden.
Soweit eine gütliche Einigung nicht zustande kommt, erfolgt die
Preisfestsetzung durch das Reichs-Schiedsgericht gemäß 88 2 und 3
der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf,

8 10.
Meldepfiichti ê Geenstände.

Meldepilichtig find dje am Stichtage vorhandenen Ge»
samt  Vorräte der in der Uebcrs chtSta'el näher bezeichneten Ge¬
genstände, sofern die Bestände die in der Uebersichtstafel ange¬
gebenen Mindestvorräte überschreiten.

Werden die Mindestvorräte (8 6) nachträglich überschritten,
so sind die Gesamtvorräte unverzüglich auf den vorgeschriebenen
Meldescheinen anzumeldeu.

Die von Militär - oder Marinebehörde« zurückgrwressnsn
Gegenstände sind nach erfolgter endgültiger Zurückweisung un¬
verzüglich unter Angabe der Gründe der Zurückweisung von den,
anzumelden, der die Gegenstände zurückerhalten hat.

Alle Zugänge zu den beschlagnahmten ^ rgerbcstänpejn
werden jeweils am 1. und 15. eines jeden MonatS, erstmalig
am 15. Mär , 1916. meldepflichtig.

Meldepflichtig sind insbesondere auch die Gegenstände, über
welche die in 8 5, Ziffer 3, Abs. 1 bezeichneten LieferungS- oder
Herstellungsverträge mit einer deutschen Heeres- oder Marinebe-
hörd« bestehen. Dagegen sind nicht meldepfltchtig die übrigen
gemäß 8 5 von der Beschlagnahme ausgenommenen Gegenstände.

Soweit graue , feldgraue und graugrüne Miütärmann-
schaftStuchebereits auf Grund der Bekanntmachung XV. l. 1/5.
15. K. K. A. mittels Meldescheins1 als beschlagnahmt angemeldet sind,
sind sie nicht erneut anzumelden.

8 11.
Meldepflichttge Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und juristi¬
schen Personen , ferner alle wirtschaftlichen Betriebe , sowie öffent¬
lich rechtliche Körperschaften und Verbände, die Eigentum oder
Gewahrsam an meldepflichtigen Gegenständen (§ 10)  haben , oder
bei denen sich solche unter Zollaufsicht befinden.

Vorräte , die sich am Stichtage (8 12) nicht im Gewahrsam
des Eigentümers Lefinden', sind sowohl von dem Eigentümer!
als auch von demjenigen zu melden, der sie an diesem Tage in !Ge
wahrsam hat (Lagerhalter usw.).

Alle die, welche meldepflichtige Gegenstände in Gcwah
sam haben, ohne Eigentümer zu sein, brauchen nur die von ihn
veo.wahrten Mengen sowie die Eigentümer anzugebew, aber m
die übrigen Spalten de» Meldescheins auszufüllen.

Die naw dem Stichtage eintreffenden, vor dem Stichta
aber schon abgesandten Vorräte sind nur von dem Empfänger
melden.

Neben demjenigen, der die Ware in Gewahrsam hat,
auch derjenige zur Meldung verpflichtet, der sie einem Lag
Halter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten übergeb
hat,

8 12.
Stichtag irnd Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der
Beginn des 1. Februar 1916 (Stichtag) tatsächlich vorhauvene
stand bei der ersten Zusatzmeldung sind die bis zum Beginn
15. März 1916, für die spätckIen Zusatzmeldungen die in
Zeit bis zum 1. bzw. 15. jeden Monats zum Bestand Hinzugel
tenen Mengen maßgebend.

Die erste Meldung ist bis zum 1. März 1916 an das W
stofsmeldeamt der Kriegs-Rohstoss-Abteilung des Königlich Pr!
ßifchen Kriegsministeriums einzusenden. Die Zusatzmeldungen ü
spätere Zugänge zu den beschlagnahmten Lagervorräten sind
weils bis zum 8. bzw. 23. eines jeden Monats dem Webstoffmel

mjftwt zu erstatten. ’ __
. * t  aN  tS »rtj>ejzun« fvlgeiwe Seitep
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Meldescheine . ■

Die Meldungen dürfen nur auf den amtlichen Melde - Meldekarten,
scheinen für Web-, Wirk - und Strickwaren erstattet werden . Die
Meldescheine sind für die erste Meldung bei dem Webstoffmelde
amt , für die Zusatzmekdungen . vom 1. März ab , bei den örtlich zu-
ständigen amtlichen Vertretungen des Handels (Handelskam¬
mern usw.) anzufordern.

Anforderungen nach Meldescheinen können nur dann
schnell berücksichtigt werden , wenn sie auf den dafür vorgeschxie-
benen amtlichen Postkarten - Vordrucken  erfolgen , die bei
allen Postanstalten 1. und 2. Klasse erhältlich sind.

Meldeschein I gilt für Stoffe zur Lberkleidung für
Heer , Marine , Beamte und Gefangene (Gruppe  l ),

Meldeschein Iß für Schlaf, und Pserdedccken.^WoU
lache und Deckenstoffe (Gruppe  II ),

Meldeschein III für Männertrikotagen (Gruppe irr),
Meldeschein IV für  farbige Wäschestoffe und farbige

, - Stoff « für Krankenbekleidung (Gruppe  IV ),

Meldeschein V für farbig« Futterstoffe (Gruppe  V),
Meldeschein VI für rohe und gebleichte Wäsche- und

Futterstoffe , Drillichanzugstoff « (Gruppe  VI ),

Meldeschein VII für Segeltuche und Ptanstoffe
/ ' (Gruppe  VII ),

Meldeschein VIII für  Sandsackstoff« (Gruppe  VIII),
Meldeschein IX für Hceresaufträge(vgl. § 10, Abs. 5).

' Di : Anforderung ist mit deutlicher Unterschrift , genauer
Adresse und Firmenstempel zu versehen.

Es ist unzulässig , dieselbe Ware auf verschiedenen Melde¬
scheinen anzumelden.

Sämtliche in den Meldescheinen gestelllten
Fragen sind genau zu beantworten.  Die Bestände
sind nach den in der Uebersichtstafel aufgeführten Untergruppen
genau anzugeben . Ungenaue Angaben , insbesondere über Menge
Breite , Gewicht ustv. würden erhebliche Verzögerungen bei der
Abnahme und auch sonstige Nachteile für den Eigentümer der
Gegenstände nach sich ziehen.

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf der Melde¬
schein nicht enthalten . ( V

Sluf einem  Meldeschein dürfen nur di« Vorräte eines
und desselben Eigentümers oder die Bestände einer und der-
Lelben,Lagcrstelle gemeldet werden . -

Bott federn Meldeschein Ist eine Abschrift zurüFzub-tzättön
I 14.

"W --«
Siir jede Qualität ist von dem Eigentümer (also stricht

von den Lagerhaltern usw.) eine Meldekarte ordnungsgemäß
auszufüllen . Diese Meldekarten sind zusammen mit den ! Melde¬
scheinen mittels des erwähnten . ostknrienvordrucks (8 13, Abs. 21
^eim Webstoffmcldcamt anzufv . . er«, und zwar nur in wirklich
bcnhtiLtec Anzahl.

Stückwaren hat der Eigentümer einen Abschnitt in
Größe von 12x17 Zentimeter auf die Karte aufzukleüen . Bei
fertigen Gegenständen (Decken, Handtüchern usw.) braucht der
w, usterabschnitt nur dann aufgekkebt zu werden , wenn noch Muster
matcr -.al tMrhanden ist. Fertige Gegenstände brauchen also nicht
angeschnitten zu werden.

Die Meldekarte » einer Gruppe sind immer z u s a m m - n
mit dem dazu gehörigen Meldeschein (also in dem- '
ewen Umschlag) bis zum 1. März 1916 dem Webstoffmeldemnt ein -'

zusenden . Für jede Gruppe sind zur Beschleunigung der Bearbei¬
tung gettennte Umschläge zu verwenden.

Auf der Vorderseite der Umschläge ist zu vermerken , z.r ! ÄklikMgckN LMÄ NAtköAF.

IS ! äufffltlctiÜtc Schrift voü Vermerk zu tragen , zu ivelcher
Grupp « der Inhalt gehört (z. B . „Enthält Muster zu Mell, --
schein 6") und die genaue Adresse oes Absenders anzupeöe»

Das Webslvffmeldeamt ist berechtigt, über diese Muster hin-
aus in besonderen Fällen weiteres Mustermatertal anznforderW
' 8 Ui.
Lagerbuch und Auskuns Zerteilung.
, Jeder Meldcpflichttge (§ I I) hat ein Lagerbuch zu führM
laus deni jede Aenderung in den Borratsmengen und ihre
fbendung ersichtlich sein mutz.

Soweit der Meldepslichrlge bereits ein derartiges Buchs
Mhrt , braucht ein besonderes Lagerbuch nicht eingerichtet zu)
toerden . In dem Lagerbuch ist indes mit roter Tinte deutlich^
Sei den einzelnen beschlagnahmten Posten zu vermerken , datz sie!
(beschlagnahmt sind.
' - , Beauftragten der Militär oder Polizeibehörden ist jederzeit
die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigunu der Räum«
zu gestgttLN« in denen meldMichugeGeLUstäirüe zu .vermuten iüaj

§ ( 7-

^blcher Gruppe die einliegenden Meldescheine und Meldekarten
gehören , und wer der Absender ist.

Weitere Schriftstücke irgendwelcher Art dürfen diesen Um¬
schlägen nicht beigefügt werden.

_ , fi. lt ‘‘ '
Muster.

Don jeder meldepflichtigen Qualität haben die Eigentümer
nach näherer Maßgabe der Uebersichtstafel ein Muster dem Web-
(ftoffmeldeamt ordnungsgemäß frankiert bis zum 1. März 181b
Hinzusenden . Die Muster sind mit einem gut befestigten Papp-
ßettcl zu versehen , auf dem der Name . Wohnort und Straße

Alle Anfragen und Anträge, üie sdie oorliegendêBekannlmachung^
oder etwa dazu ergehendeAussühnmzsbestimmungen betreffen, find an das"
Webjtosfmeideamtder Kriegs-Rohsloff-Abieilung des König!. Preutz. Kriegs-
Ministeriums, Berlin SW 48, Verl. Güemannjtrahe ll , zu richten.

Die Anfragen und Lnlräge messen auf dem Briefumschlag sowie am
Kopfe des Briefes einen kurzem Vcr nerk tragen, au! welche der in § 2 auf-
geführten Warengruppen sie sich beziehen(z. B. betrifft Männertrikotagen).

Sn einem undzdemselben Schreiben sollen nur Angelegenheiten be¬
handelt fryceden. die sich auf eine  der in 8 2/genannten Warengruppen

^btzzkehen. ,
»u« '»>/ . ~ : ' ' - “““ Fstc Freigabsanträge, denen nur in besonders dringenden Fällen

JSSSbiÜ Eli 8 ? : *! DCC Üüit Ölefer  ltat 'gegehen werden Kann, sowie sii.- Anfragen, ob bestimmte Gegenstände
'rabl «r-mickit rLf  w -? kk̂ ood«, bezw. bet Stoifen die Meter von der Bekanntmachung betroffen werden, sind die voroeschriebencn amtlichen

,ÄÄ ä£ Ä S Kt ^rdruäwzl . verwenden die beiden öm.!delsknmm̂ LU^
iftcher Schrift angegeben sind Außerdem sind an üa° im,,» l 2Infrage ,jl. sowest gemäß der Uebersichtstafelbei der be-

ßwtttuiStgSX nein£  b-'d. und  D et\ |aberMe"^ cine bH
Es ist nicht angängig , Muster von zu verschiedenen Grub - ^ > ~ VT'r  M semand sich nicht klar darüber , ob seine Ware der Be-

pen gehörigen , auf verschiedenen Meldescheinen anzumeldcndcn A  Schlag nähme unterliegt oder nicht, so hat er die Ware zunächst
Gegenständen in einem und demselben Brief bezw. Paket ein- »melden und mittels des oorgeschriebenen Vordruckes bei dem
zusenden . . Ebenso ist es nicht zulässig , in Paketen mir Mustern / Webstvsfmeldeamt anzufragen , ob die Ware beschlagnahmt oder
Meldescheine oder Meldekarten ^ zu übersenden , da sonst eine er - 4 Deschlagnahmesrei ist. Bis ein Freigabebescheid erfolgt , gilt die

ejgemeldete Ware auf jeden Fall als beschlagnahmt und ist zur
»Verfügung des Webstoffmeldeamts zu halten." TV " * E ' - L - " - « i - Äl ® « , ■* (eben ^

_ - ,v g9 ~ — * »yeb « einzelne Sendung Mit Mustern bat aus dem Umichlage * Verfügung des Webstosfmeldeamrs zu halten.

Itbcrsichtslafel zu der AeKanntmachmig MM / U15.KRfl.
Beschlagnahmte Warengattungea"

. .

Spinnstoffe

4.

Mindestgewicht

5.
Mindest¬

breite bezw.
Mindest»
gröne

Stolle , welche zur Oberkleldung für Heer, Marine , Be-
amte und Gefangene in Betrachl kommen können. Hierzu
gehören obne Rücksicht aus Webart . Bindung and AuS-

rüitungr
1. Uniform, und Livreestolle und dergl.,
2.  Zivilstolle, wie z. B . Kammgarnstoffe, Melton », Cbe-

viotS, Loden. Trikots , Tirteys , Cords und dergl.
3. Genua-CordS, Moleskins, Pilots , Sommeruniformsioffe,

Ledertuche und dergl.I Rohe und gebleichte Stoffe für Drillich-8anzüge fallen unter Gruppe VI.

Gruppe I : Stoffe zur Oberkleidung für Heer , Marine , Beamte und Gefangene.

6. 7. 8.
Mindestvorräte

(§ 6, § lft Abs. 1 und 2)
Nickttbeschlagnahmte

Wurengattungen
Muster
<» 15»

Wolle, Mohair,
KamelharLllvaka,
5latchmir und son¬
stige Tierhaare,
Kunstwoüe,Baum<
wolle, tlunstbaum-
wolle, sonstige

Pflanzenfasern
oder Abfälle und
Mischungen ver>
schtedener Spinn¬

stoffe.

a.)

b)

einfarbig oder
meliert in
schwarz, grau,
graugrün , feld-
grau , blau,
braun , grün
und kbaki,
ungefärbt

a) bei wollenen n»d
halbwollenen Stoffen
380 g in unausge¬
rüstetem, bezw. 4M g
in fertigem Zustande
für den qm,

b) bei Baumwollstoffen
250 g für den qm in
unaiisgerüstetcin vder
sertlgein Zustande.

Mindest-
brcite:
M cm,

Bei Vorräten in ein und der¬
selbe» Qualität und Farbe:
a ) Bei Uniform- und Livree-

stoffen 40 m dovpelte Breile
oder 80 m einfache Breite,

b) bei allen übrigen Stoffen
150m dovpclie Breite oder
300 m einfache Breile.

Obne Rücklicht aus Herstellungsarl und Ausrüstung«
1. Schlafdecken, ‘ \
2. Pferdedeckeu und Woilache, <
3. Deckenstoffe im Stück, _ _ . .
4. Stoffe, die zur Anfertigung der Decken zu 1 und 2

dienen können. Als solche kommen auch in Betracht:
Zivitstone, mie  Flaulchitone , Mantelstoffe, Ulstcrstoffe,
Cavestosse usw^ soweit ste nicht schon in Gruppe I be¬
schlagnahmt sind. Dagegen kommen für diese Gruppe
nicht in Betracht ! Herren - und Knaben-Anzugstosle und
Hosenstoffe. / ' * - ' - ' ' "v - > - -

Gruppe II: Schlaf - und  Pferdederken , Woilache und Deckenftoffe.

!. Feldgraue , graue , grau-
grüne und marineblaue
Offiziersluche, sofern sie
ans reiner Wolle bestehen,

2 alle gemusterten Stoffe,
d. h. Stoffe, zu denen
Garne in verschiedenen
Farben zur Herstellung
eines Musters verwendet
worden sivd. Stoffe, de¬
ren Alusterung nur durch
Bindung oder Einstellung
bewirkt ist, gelten nicht als
gemusterte Stoffe und sind
daher beschlagnahmt. Bgl.
abc, Gruppe ll.

Bei
einfach breiter
Ware 25 cm,

bei doppelt
breiter Ware
15 ein über die
ganze Breite.

:■>

Wolle, Mohair, alle Farben , glatt a) Decken
Kamelhaar , Al¬
paka, Kaschmir
und sonstige Tier-
Haare,Kunstwolle,
Baumwolle,Kunst-
baumwolle, son»

und gemustert. WOg für das Stück,
b) Decken flösse

400g für den qm.

stige Pflanzen¬
fasern oder Ab¬
fälle»Mischungen j-verschiedener

Spinnstoffe.

(
j

\ _

a)

bl

Decken:
170X115
cm id. h.
Mindest¬
länge v.
170 cm

und
Mindest¬

breite
von

115 cml,
Decken¬
stoffe:

115 cm
Mtndest-
breite.

Bei Vorräten in ein und der¬
selben Qualität lohne Rück-
stcht aus Muster, Farbe .und

Größel
a) 50 Stück Decken,
b) 150m Deckenftoffe.

Tiichdecken, sogenannte
Bei :decken id. h. Tages-
überdecken oder Stepp-
decke»), Divandecken, Kom-
modendecken, Wand-
beüänge,
Filzdecken,
Kamelhaardecken,
d. fs. Decken, die mehr als
257„ Kamelhaar enihalten,
iedoch nicht wg. Kämet-
haarimitare.

Gruppe III : Männertrikotagen.

a) bei Decken;
je 1 Decke,

b> bei Decken¬
stoffen:
25 cm über
die ganze
Breite,

iedoch keine
Färb - und
Dessln-
abschnitte.

Maschinen- oder
bandgestrickt,

bre» . gewirkt,

1. Männerhemden und Männerunterhosen tn Männer-
größen, gewirkt, gestrickt oder aus Wirk» oder Strick-
stoffen hergestellt oder konfektioniert,

2. Männerarmelwesten und -Jacken,
3. Männersocken und -Strümpfe,
4. Kniewärmer,
5. Halstücher (Schals ),
6. Leibbinden und Kovfschützer, beih»»

nur in Schlauchform,
7. Männer -Faust- und Fingerhand¬

schuhe,
8. Männer -Vulswärmer , » rüdesten»

17 cm lang,
9. Wirk- und Strickstoffe, die zur Anfertigung von Männer-

Unterkleidung oder -Trikotagen in Betrachl kommen.

Aus Webware» konfektionierteMänner¬
hemden u. Männerunterhosen find durch
die Bekanntmachung Nr . W. lll. 1300/12. 15.

i KRfl. beschlagnahmt.

nur maschinen-
vder

bandgestrickt,

Wolle, Mohair,
Kamelhaar , Al¬
paka, Kaschmir
und sonstige Tier-
haare , Kunstwolle,
Baumwolle .Knnst-
baumwolle. son¬
stige Pstanzen-
sasern oder Ab¬
fälle u.Miichungen

verschiedener
Spinnstoffe, auch

shoddygemischt,
plattiert oder au»

verschiedenen
Stoffen »usam-

_ mengetest.

a» Halstücher!
weiß, grau ,feld¬
grau ,graugrün,
braun , grau - u.
braunmeliert,

b) Männersocken
und -Strümpfe:
wie zu al, je¬
doch auchnatur-
u. makofarbig,

c>Männer -Jaust-
u. Fingerhand¬
schuhe wie zua),
jedoch auch
schwarz.

ä) alle anderen
Warengattun-
gen obne Rück¬
sicht aus Farbe.

a) Männerbemden und
Männerunierholen
220 g das Stück.

b) Männerarmelwesten
und -Jacken 400g das
Stück,

cl Männerlocken und
.strümpi« 00 g das
Paar.

nur tn
Männer¬
größe»'

Bet Vorräten in ein and der-
selben Qualität:

ui ic HK: ^ iiick Alünnerhemden,
Männerunterhos .. Halstuch.,
Leibbinden oder Kopsschützer,

bi ie 50 Stück Männerärmel-
mesten oder -Jacken,

c> ie 2M Paar Männersocken
oder -ttrümpfe,

ck) ie 100 Paar Kniewärmer
oder Handschuhe.

«l 300 Paar Pulswärmer
k>50 kg Wirk- und Strick¬

stoffe. - — ^

al bei Fertig¬
erzeugnissen
von jeder

Qualität
ein Stück
bezw. Paar,
iedoch

keine
Färb - unt
Dessin-
abschnitle,

b) bet Wirk-
und Strick¬
stoffen

kein
Muster.̂ ,

%

«



I
i

1. VeibioÄlcSeftoffe ohne Jittcksicht auf die Brette «Stoffe,
geeignet für Hemden, Nnlerbosen und Unlerröcke», wir
a B Orford , Zephir , Kattun «gerauht und »Merauhtt,
Uanette , Fnncu. Barchente «ein- und zweiseitig^ erauht)
u- i- w-,

L Bettzeugstoffe, wie 4. B , Strohsackstoffe» Bett » und
■Riatratzendrelle , Bettzeuge «Büchen und CbellaS» ufw.

L Stoffe zur Krankenbekleidung wie i.  B . Lazarettdrelle
Kadetts . Regattas usiv.,

4.  Handtücher, abgevaht und , im Stück, auch gestreist-
gennrftert.

Wolle,Kunstwolle,
Baumwolle,Kunst»
baumwolle , Bast»
fasern «Flachs,
Hanf, Jute » oder
Abfälle und Mi¬
schungen verschie¬
dener Spinnstoffe,
auch unter Mit¬
verwendung von

Papier.

farbig «stückge¬
färbt, garnsarbig

»der bedruckt).

•*!

a) Leibwäsche»
stoffe 130 g

b) Bettzeug»
stoffe 150 g,

o) Stoffe zur
Kranken¬
bekleidung
200 g

d) Handtücher
SSOg

für

Bet Vorräten in ein und der»
selben Qualität und Brette
«ohne Rücklicht aus Muster und

Farben

a) 900 m bei Stoffen,
b) 40 Dutzend bet Handtüchern.

1. Betteinschülcrc» «StoutSs,
Inletts » u. bedruckt« vrtt-
kattune,

2. Handtücher in Jacquard»
oder Damastmustern und
Frottierhandtücher.

Gruppe V : Farbige Futterstoffe

1 Futterköper , Futterkaliko, Fulternessei und Futterboy,
Bwirntuch. Moltonu. dgU

« Ärnieiiuiter, Dafchensuttrr) ,
8. Halsbindenftoff«, I
4. Helmbezugftoffe«. hergl»

Wolle,Kuastwolle,
Bmtnuvolle.Kunst-
baumivolle, Bast¬
fasern «Flachs,
Hanf. Jute » oder
Absälle und Mi¬
schungen verschie¬
dener Spinnstoffe.

einsarbig «sowohl
stückgesärbt als
auch garnsarbig »in
grau , feldgrau,
graugrün , grau¬
blau, braun,
schwär» und khakt.

180g für den qm. ohn̂ Rück-
stcht aus die

Breite.

Bei Vorräten in ein und der-
selben Qualiläl und Breite
«ohne Rücksicht aus Muster und

Farbe »:
1800 m.

1. Serge und Zanella,
2. Futterstoffe mit Jacauard-

mustern,
3.  Gcstr eiste Ärmelsutter.

a) bei Stoffen
25 cm über
die ganz«
Breite so¬
wie gart-
u. Dess in-
a bs chnitte,

di bei ab-
gepafften

Handtüchern
se ein Stück.

23 cm
über die ganze
Breite sowie
Färb » !» » d

Dessin-
abschnttte.

»E . . . u , R-b- und aebleicht» Wäsch-, und Futt-'staff«. D-illicha»z«gft°N-.
_ "** » » nn •», . .. I . . .. i iillS So

3

Leibwäschestosie ohne Rücksicht ° u, M* « reite «Stoffe,
aedflnet für Hemden . Unterhosen , Untmöcke ), sowie
Stoffe sür Futterzwecke , wie ». B . Barchente , Jancp,
Flanelle «gerauht und ungerauht ). Kaliko. Neffeb Kattun,
Köver «auch ent, » lichtet), Schirting , Dowla ». Renforc «.
tlrea » und Hemdenleinen «in halb- und reinleinen », « oh-
leinen ufw«
Benzeugstoffe, wie ». « . vtrohsackftoffe. «ett - und Ma»
tratzendrelle, Bettzeug «, » ettlakenstoff«, auch gemustert,
Handtücher, abgepafft und im Stück, auch durch Bindung
aemustert.

. Zwischensuttersioffe. wie rohlrinene » halbleinenes
Zwischensutter, Klötzelleinen. Steifleinen «Wattierleinrn
Lrimleinen » usw«

. Drilltch-Anzugstoffe.
für Anzugstoffe, außer für gRohware

Drillichanzüge.

Baumwolle,Kunsi-
baumwolle , Bast¬
fasern «Flachs,
Hanf , Jute ) oder
Abfälle und Mi-
fchungen verschie¬
dener Spinnstoffe,
auch unter Mit-
vrrwendung von

Papier»

roh oder gebleicht.

fällt unter Gruppe

a)  Leibwäsche¬
stoffe 130 g,
jedochi.halb-
u. reinleinen
170 g

b) Bettzeug¬
stoffe 150 g

c) Handtücher
280 g

d)  Zwischen-
sütterstoffe
200 g

e) Drillich-
anzugsloffe
270 g

ohne RU»
sicht aus

Breiten und
Groden.

Bei Vorräten in ein und der¬
selben Qualität und Breite
«ohne Rücksicht aus Muster und

Farbe »:
a» 900 m bei Stoffen,
b) 40 Dutzend bet Handtüchern.

t Bettzeugstoffein Jacauard»
oder Damastmnstern und
vollgebleichie reinleinene
Bettzengstoffe,

2. Handtücher «n Jacaunrd-
oder Damastmusiern und
Frottierhandtücher.

a> bei Stoffen
25 cm über
die ganze
Breite sowie
Färb - und
Dessin-
ab schnitt «,

b) bei obgepafff
ten Hand¬
tüchern j»
ein Stück.

t

1. Planstoffe, Markilensloffe.
2. Segelinche. wir ». B Marine Köpertuch,

Persenning !,ich, Schiertnch,
g. Aeltbabnicoffe und Zellstoffe,
4. Dornister-, D änkeimer-, Brobentel -, Rucksack-,

taichen». Futlerinck-, Schuhzengstoffe.

Bramtuch,

Pack-

Bauinwolle .Kunst-
baumwolle, Bast¬
fasern «FlachS,
Hans, Jute » oder
Absälle und Mi¬
schungen verschie¬
dener Spinnstoffe.

alle Farben
glatt und
gemustert.

a) Stoffe zu 1,2
und 4 300 g

b) Stoffe zu 3:
195 g

(ohne Rück¬sicht auf die
Breite,

qm

Bei Vorräten in ein und der¬
selben Qualität «ohne Riick-
sicht aus Muster, Farbe und

Brette »:
200 in.

60X70 cm
sowie

Färb - uni
Dessin»

abIchnilte.

Gruppe VIII : Sa ndsackstoff e.

Glatte Gewebe in Leinwand - oder Köperbindung, soweit
st« nicht in anderen Gruppen meidep >.:chilg >md.

, <- ■

Vanniwvlle .Knnst-
baumwolle, Bast-
sasern «Flachs,
Hans, J »ie> oder
Absälle und R!t»
schungen verschie¬
dener Spinnstoffe,
auch unter Mit¬
verwendung von

Papier-

roh oder einsarbig
«garn» oder stttck-
iarbig » in gelben,
granen,seldgrauen,
hellbraunen khaki-
artigen oder grü»

nen Farbtönen.

160g sür den qm Mindest-
breite;
58 cm.

Bei Vorräten in ein und der-
selben Qualität «ohne Rück¬
sicht aus Muster , Farbe und

Breite:
900 m.

Florgewebe. 25 cm
über die ganz«
Breite , jedoch
keine Färb-

und Dessin-
abschnitte.

Berlin , den 8. Januar 1916.

Kal. Preutzisches Kriegrmmiftermm
gez. von Wandel.

München, den 5 Januar 1916.

Kg«. Bayrischer Krtegrministerium
gez. Freiherr von  Llreß.

Stuttgart. den 5. Januar 1916.
- - Dresden, den 8. Januar 1916. ^ . Württemb . KriegSUNNisieriuM

Kal. Sächsisches Kriegsmimsterium » 0e8. Bon Marchtaier.

—mässe - - -- - “ - - “— "*1”*‘ '
w . 1097/10. 15. und W. M. 999/11 . 15. K» uul»^
Frankfurt (M»in), 1. Febru«r) 19i6. Slellverlrekendes Generalkommando 18 . Armeekorps.

»



Im Anschluß an unsere Rundschreiben vom 2. September
unb 21 . Oktober 1915 über die Anmeldung von Witwengeld,
sowie Witwen - und Waisenrentenansprüchen seitens der Hinter¬
bliebenen von Kriegsvermißteu teilen wir mit , daß wir injwohl-
wollendster Berücksichtigung der durch den Krieg geschaffenen
AuSuahmeverhältniffe beschlossen haben , bi» zu einer etwaigen
anderen grundsätzlichen Entscheidung der ReichSversicherungSamtS
folgenden Standpunkt einzunehmen:

1) Der Anspruch auf das Witwengeld  verfällt nach
8 1300 der ReichSverstcherungSmdnung bei den Hir terblirbenen
von Vermißten , deren Todestag nach § 1266 von uns festge-
stellt ist, wenn er nicht innerhalb eines Jahre - nach dem
Tage dieser amtlichen TodrSfestsetzung  geltend ge¬
macht wird.

2) Nach ß 1253 der RsichSvrrstcherungSordnuvg kann aus¬
nahmsweise eine Rente  auch länger al » auf l Jahr rückwärts
gewährt werden , wenn der Berech igte durch Verhältnisse , die
außerhalb seines Willen » liegen , verhindert gewesen ist, den
Antrag rechtzeitig zu stellen und wenn in diesem Falle der An¬
trag binnen 3 Monaten gestellt ist, nachdem das Hindernis weg-
gefallen ist. Da nach § 1265/6 der ReichSversicherungSordnuug
ein KriegSverm 'ßter erst dann für verschollen gilt und für tot
erklärt werden kann, wenn wahrend eines Jahres keine glaub¬
haften Nachrichten von ihm eingegangen sind und die Umstände
feinen Tod wahrscheinlich machen , so halten wir die Aurnahme-
Vorschrift deS 8 1253 der ReichSverstcherungSordnuug bei den
Hinterbliebenen von Kriegsvermißten durchweg für anwendbar.

Caffel , den 12 . Januar 1916.
Der Borstand

der Landesoerstcherungsanstalt Hcffen-Naffau.
I . B. : Dr. Schräder.

■* *
*

Wird veröffentlicht.
Langenschwalbach , den 3 . Februar 1916.

Der Königliche Landrat.
I . B .: Dr . Jngenohl,  KreiSdeputierter.

Souvernement der Festung Mainz , den 26 . Januar 1916.
Mainz.

Abtlg . M . P . Nr . 24658/8357.
Betr . : Verwendung von Wenzok und

Solventnaphta.
Bekanntmachung.

Für den Befehlsbereich der Festung Mainz ordne ich an:
Die 88 3 , 4 und 6 der Bekanntmachung über die Verwen¬

dung von Ber zol und Solventnphta sowie über Höchstpreise
für diese Stoffe vom 1 August 1915 Nr . 235/7 . 15 A 7 V
— M. P. Nr. 5332 — treten bis auf weiteres außer Kraft.

Der Gouverneur dev Festung Mainz,
gez. v. Bücking,  General der Artillerie.

Der Weltkrieg.
WTB. Großes Hauptquartier, 8. Februar. (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Südlich der Somme herrschte lebhafte Kampftätigkeit

In der Nacht vom6. zum7. Februar war ein kleines Gra¬
benstück unserer neuen Stellung verloren gegangen. Ein
gestern mittag durch starkes Feuer vorbereiteter französischer
Angriff wurde abgewiesen; am abend brachte uns ein Gegen¬
angriff wieder in den vollen Besitz unserer Stellung.

Ein deutsches Flugzeuggeschwader griff die Bahnanlagen
von Poperinghe und englische Truppenlager zwischen Pope-
ringhe und Dixmude an. Es kehrte nach mehrfachen Kämpfen
mit dem zur Abwehr aufgestiegenen Gegner ohne Verluste
zurück.

Oestlicher Kriegsschauplatz
und

Balkan - Kriegsschauplatz.
Keine Ereigniffe von Bedeutung.

Oberste Heeresleitung.

Prinz Oskar von Preußen verwundet.
* Berlin,  7 . Febr . (Amtlich .) Oberst Prinz,

von Preußen  ist an der Ostfront durch einen Gra «y!
ter am Kopf  und einem Oberschenkel leicht
bet  worden.

* Berlin,  8 . Febr . Zur glücklicher Weise nur,,
Verwundung deS Prinzen Orkar erinnern d'e Blätter
daß er am 24 . Septemver 1914 bei Verdun mit stj»
giment schwere Kämpfe gegen die TurkoS zu bestehe,,
Mehrere Offiziere an seiner Seit ; fielen , aber da» sjjj
erfocht einen vollen Erfolg . Nach dem Kampf brach
an einer akuten Herzschwäche zusammen und mußte ,hj,
der Aerzte in Anspruch nehmen . Gegen Mitte Oktob«,
seine Gesundheit wieder hergestellt und er konnte sich ẑ .
die Front begeben.

Die „Berl . N N." sagen : Die alte , ehrevfiste Uch.
rung unserer Herrschergeschlecht -»: will , daß Deutschland,
zm am Feinde stehen. Die Pfl cht, zu kämpfen , Wuudn
vonzutragen und zu sterben wenrs Not tut , ist felbfhg
lich für unsere Kaisersöhne wie für jeden schlichten Sold,

Die deutsche Kriegsbeute.
* Berlin,  7 . Febr . (Zens . Bln .) Wie von z»stj,j

Stelle gemeldet wird , beträgt die deutsche Kriegsbeute j,
18 KriegSmor ateu

1 429 971 Kriegsgefangene,
9700 Geschütze,
7 700 Munition «- und Sanitätsfahrzeuge
1 300 000 Gewehre und
3000 Maschinengewehre.

Beginn der Kämpfe bei Saloniki.
Bern,  7 . Febr . sWT6 . Nichtamtlich .) Der . L«,

della Sera " meldet aus Saloniki:  Engltsch -französtstz
können gingen am 4. Februar gegen die gri .chische S,
vor , wo Scharmützel stattfanden.

* Athen,  7 . Febr . jZers Bln .) Au» Saloniki,
gemeldet : Gestern fand ein heftiger Artillertekauijij
Do trau  statt . Bie -e schwere Geschütze kommen in SaloE

Erfolge deutscher Unterseeboote.
* Sofia,  8 . Februar . (Zeus. Bln .) „ Kombana " ei|

durch Funkspruch:
Deutsche Unterseeboote  entfalten im Mittü

eine intenstoe Tätigkeit . In den letzten zwei Tage » i
ein armierter französifcherHilfS kreuz er  und!
englische Torpedoboote versenkt worden  seil

(Von anderer Seite liegt bisher noch keine Bestich
dieser Meldung vor .)

Die Deutschen Kameruns auf spanischem Gebiet.
* Madrid,  7 . Febr . (WTB . Nichtamtlich .) Meid « ,

Reuterschen Büre aus : Amtlich wird gemeldet : 9 00 D»
sche und 14000 Eingeborene aus Kamerun
nach Spanisch - Guinea übergetreten.  Sie «
entwaffnet und interniert . Die Regierung sorgt für ihre!
pflegung . *

Auf Grund dieser amtlichen spanischen Meldung ist li
noch daran zu zweifeln , daß die Reste der tapferen Verteil!
von Kamerun nach anderthalbjährigem , heldenmütigem R!
einer gewaltigen Uebermacht weichen mußten . Mit 8«
können wir rS begrüßen , daß es ihnen wenigstens noch ,il
die feindlichen Einkreisungsversuche zu vereiteln und fidj
neutrales spanisches Gebiet zurückzuziehen . Wenn die gerat
ten Zahlen zutreffend sind, so ist anzunehmen , daß fast alle!
in Kamerun befindlich gewesenen Deutschen nunmehr in Stö
heit find . (WieSb. Ztg .)

* Amsterdam,  7 . Febr . (Zeus . Bln .) General Hai,
um große Fliegerabteilungen ersucht,  da die s°
lichen Flieger ihm viel zu schaffen machen . Zahlrei
Fliegerangriffe  hätten seine Frouttruppeu in Bl
wirruug gebracht.
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. Berlin.  7 . Februar. Nach dem „B. T." bringt brr
Da»» Telegraph" aus Grund von Berichten der „Bppam"-

giere eine ausführliche Schilderung der Erlebnisse de»
Rutschen Kaperschiffes.  ES handele sich um einen deut-

Hilftkreuzer, der am Neujahrstage Siel verließ und um
Nordsp'tze Schottland» in de« Atlantischen Ozean gelaugte.

Der Hilfskreuzer enthielt 3000 Tonnen, wäre mit 10 Kanonen
7.miert und hätte eine Besatzung von 350 Mann. Unterweg»
^-ceaoete er vielen englischen Krevz'rn Der Prisenkomman-
dank der „Appam", Leutnant Berg, der m-t seinen 20 Mann
yie  Harderte von Passagiere« beaufsich-igen mußte, die auf der
«ppam" zusammengepfercht waren, sei außerordentlich höflich

und korrekt gewesen, habe aber auch bekanntgegeben, daß im
Maschinenraum und unter der Kommandobrücke für den Fall
«on Unruhen Bomben gelegt seien.

* Genf,  7 . Febr. sT. Uj Nach einer Meldung der Lyoner
Nouv,Liste" trafen am Suezkanal elf japanische Un¬

terseeboote  unter dem Befehl eines japanischen Admiral»
ein, die au der Verteidigung de» Kanal» teilnehmen sollen.

'« Konstantinopel, 7.  Febr. sZer-s. Bln.f Korstanti-
noprler Nachrichten lauten dahin, daß die Russen  bei Muend«
ril in Per sie» eine schwere Niederlage  erlitten haben.
Futschuk Khan griff mit den Miedzsbhid Stämmen die Russen
an. Die russischen Verluste betragen außer Toten und Berwun-
wandelen 600 unverwundete Kriegsgefangene. Zahlreiche»
Militärgerät wurde erbeutet.

vermischte».
* Id stein,  7 . Febr. Dir Familie de« Fabrikarbeiters

August Engel hier wurde von einem schrecklichen Unglück
betreff««. Engel befindet sich im Heeresdienst. Nachdem die
wirr Kmdrr am Freitag Abend nach8 Uhr im Hinterhause zu
Bette waren und Frau Engel sich im Vorderhause mit dem
Strickzeug befand, entwckckte sich im Zimmer vom Ofen aus
«in derartiger Rauch daß, als die Mutter zurückkehrte sie ihre
Kinder in sterbendem Zustande  antraf. Obwohl die Klei-
neu gleich in einen anderen Raum gebracht wurden und der
Arzt, Herr De. Petsch, schnell zur Stelle war, starben der
-5jährige August, die 4jährige Erna und da» 9 Monate alte
Ka lchm in kurzer Zeit. DaS vierte Kind, der 2jährize Wil-
-Helm, mußte infolge der Rauchvergiftung seinen Geschwist-rn
jm Tode Nachfolgen. Heute Nachmittag3 Uhr wurden die
4 unglücklichen Kinder in einem Grabe gemeinsam zur letzten
Ruhe gebracht.

* London,  7 . Febr. (Zcns. Bin.) Reuter meldet auS
New . York:  Am Samstag und Sonntag traf die Polizei
geheimnisvolle Maßnahme «. In de« Untergrund-
bahnen Newyork» wurden verschiedene Personen̂ die Koffer und
Pakete hatten, anzehalteu und durchsucht. Am Sonntag wurde
aus Beranlaflung de» Kommandanten in der Ricewerst in
Brooklyn eine Polizistenstatiou, und zwar auf der Brücke, die
über den East River führt, errichtet, um zu verhüten, daß
Bomben  auf den hier vorbeikommendenKreuzer »Was¬

ch tugton"  geworfen würde«. Die Polizeibehörden hielten
am Sonntag eine Konferenz ab, über deren Verlauf strengste»
Stillschweigen gewaht wird.

Die Gisenhandlung
von Mstidwig Settfi  in Aahnftntte«

empfiehlt zu billigsten Preise« sehr große» Lager in:
^Triis -r. l__!Eisen, Klnstrise«. Achse»,

«art -npf- ft-n. DrahtgeSechte in jeder HStze
And Klarste, Ktaüsäuten. Knst- n. VferdestripprZ:

Kanse«, anKMechseldarr Kettenstatter,
Kinkstaften, Kchachlrastme».

Me landwirtschaftlichen Maschinen,
HSckselmaschinenmesser«. Rübenschneidermeffer

09 in allen Größen vorrätig.

(Fortsetzung ).

Ein dunkles Rätsel.
Roma« von Alfred Wilson

(Nachdruck verboten).

„Sicher Herr , er eilte ja ganz schnell die Straße hinunter
und ist schon über alle Berge . Jetzt finden wir ihn auf fetnen
Fall mehr ."

Gordon nickte.
„Ich glaube selbst, daß es nichts mehr nutzen würde ."
Er öffnete die Tür der Kutsche und stieg aus dem Wagen

auf das Pflaster . Der Kutscher sah ihm zu.
„Sie wollen sich wohl ein bißchen die Füße vertreten ?"
Gordon lachte.
„Ja gewiß ; aber Sie brauchen nicht mehr auf mich zu

warten . Sie können ruhig jetzt nach Hause fahren , ich brauche
Sie nicht mehr . Hier , Ihr Geld , Sie haben es sich redlich ver¬
dient . Ta , nehmen Sie einen Sovereign extra für Ihre Mühe.
Geben Sie dem Gaul auch ein extra Futter , ja ?"

Der Alte nickte ihm dankbar zu.
„Sie sind ein nobler Herr , die Mähre soll heute kriegen, was

sie nur fressen kann ; ich danke Ihnen sehr, Herr ! Aber soll,ch
Sie lieber nicht mit heimfahren ?"

Gordon schüttelte den Kopf.
„Nein , vielen Dank , ich gehe noch nicht zurück. Ich mochte

Er hielt inne und entschloß sich, lieber zu schweigen. Den
Hut leicht lüftend , wollte er sich entfernen.

Der Kutscher hielt ihn aber zurück. . _ „
„Sie wollen sich das verlassene Haus ansehen, Herr ! Soll

ich Sie da nicht lieber doch erwarten ? Es ist hier ein unheim¬
liches Viertel ! Sie kennen es doch!"

Gordon mußte über die Besorgnis des braven Mannes

lachen^ anke, bante , machen Sie sich keine Sorge ! Ich gehe
meine eigenen Wege, mich schreckt die Nachbarschaft nicht."

Der Kutscher wiegte sorgenvoll den Kopf.
„Das nicht, das nicht, Herr ; aber solch unbewohnte Höhle

ist doch ein unheimlich Ding . Nehmen Sie sich nur in acht!"
Gordon blickte den Kutscher forschend an.
„Es war bestimmt ganz leer? Glauben Sie wirklich,
leer?*

„Ja ' ganz leer ; ich habe überall hineingeguckt. Es ist kein
Zweifel möglich."

„Schön , aber —* :
Der Kutscher zuckte die Achseln und bestieg den Bock.
„Ich wünsche Ihnen alles Gute , Herr ; Sie sind ein echter

Gentleman ! — Komm, Alte, vorwärts ! Aber ein verlassenes
Haus ist doch unheimlich ! Nehmen Sie sich in acht. Herr ! Ich
warne Sie ! Adieu , Herr , Adieu ! —"

Als das Rollen des Gefährts verklungen war , wandte sich
Gordon wieder dem Gäßchen zu.

„Ein unbewohntes Haus ist unheimlich, " fuhr es ihm
durch den Sinn . „Aber ansehen kann mau es sich doch. Denn
ein Mann wie Usher macht nicht umsonst den langen Weg
durch die ganze Stadt , um nur in ein verlassenes Haus hineinzu-
gehen. Er ist mir jetzt doch aus den Augen und ich kann nichts
Besseres tun , als mir mal das Haus in der Nähe anzusehen
und zu erforschen, ob nicht doch etwas darin ist, was mir
nützen kann !"

Mit diesen Gedanken giqg er, sorgfältig Umschau haltend,
die Gasse hinunter . Jetzt fiel ihm ein, daß der Kutscher es ihm
ja nicht näher beschrieben hatte , wo und wie es lag ; aber er
würde es auch so finden.

Er war an das Ende der kleinen Straße gelangt , die durch
die hohe Wand eines großen Gebäudes abgeschlossen wurde;
aber er suchte vergeblich nach dem unbewohnten Hause in seiner
Nähe . Sorgfältig prüfend sah er sich überall um ; er konnte sich
doch nicht geirrt haben und es war auch ausgeschlossen, daß
der Kutscher ihm etwas vorgeredet hatte . Aber wo stand denn
das Haus eigentlich ? Er suchte noch einmal ganz genau . Da
— eben sah er es . Es befand sich unter einer hohen Blauer , die
sich im rechten Winkel von dem Gebäude hinzog, welches die
Sackgasse bildete ; halb in der Mauer versteckt war eine kleine,
eiserne Tür.

Er überschritt den Damm und spähte, auf den Fußspitzen
stehend, hinüber . Bequem konnte er hineinsehen : dunkle, leere
Fenster starrten ihn , gleich blinde,r Augen an.

„Das also ist es, und wahrhaftig , das Tor ist ja auch
offen," dachte er.

Es stimmte ; die Klinke ging ganz leicht. Sie schien gut
geölt und in ständigem Gebrauch zu sein. Das nahm ihn. bei
dem verfallenen Aussehen des Hauses , wunder . Ihm kamen
wieder des Kutschers Worte in den Sinn : „Ein verlassenes HauS
ist ein unheimlich Ding ."

(Fortsetzung folgt.)

Hierzu eine Beilage.



Hlchvtrjieigerung
Montag , den 14 d. Mts , Vormittags 10' /, Uhr,

werden im hitstgen Gemeivdewald, Distr. Bä ' bachSkopf
33 Rm. Eicher»Zcheit und -Knüppel,

815 Willen „ Reiser,
284 Rm. Buchen-Scheit und -Knüppel,

3285 W lleu „ Reiser,
3 Rm . Nadelholz Knüppel

versteigert. Zusammenkunft im O>t. -
Grebenroth,  den ?. Februar 1916.

173 Aas Bürgermeisteramt

Holzversteigerung.
Samstag , den 12. d. Mts , Vormittags 10 Uhr an-

fangend, kommen in dem hiesigen Gememdewald, Distrikt Kohl¬
wald 27

10 Buchen-Ltämme von 5,47 Fstm,
4? Eichen „ „ 20.32

250 Rm . Buchen-Scheitholz.
145 „ Kaüpp -lhklz,

4200 Stück „ Wellen
zur Versteigerung. Mit dem Stammholz wird der Anfang
gemacht.

Strinzmargarethä,  den 7. Februar 1916.
174 Schmid t,  Bürgermeister.

Treffe morgen Donnerstag wieder mit
einem Transport

Münster«. Pferde
Pitt 176

J . Kahn, Kettenbach.

Zur Verfolgung der Ereignisse auf den verschiedenen Kriegs¬
schauplätze» in' den einzelnen Erdteilen gehört ein umfang¬
reiches Kartenmaterial . Dieses ist vorteilhaft in den, soeben
erschienenen

Danksagung-
SVür die vielen Beweise inniger Teilnahme bei

dem Hinscheiden meiner lieben Gattin,̂ unserer guten
treufürsorgenden unvergeßlichen Mutter, Twchter,
Schwiegertochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Lina Kettenbach,
geb. Kern,

insbesondere Herrn Pfarrer Baltzer für seine trost¬
reichen Worte und Herrn Lehrer Dick nebst Schul-
Andern für die erhebenden Gesänge, fotoic allen
denen, welche sie zur ihrer letzten Ruhestätte ge¬
leiteten, und für die zahlreichen Kranzspenden sagen
wir hiermit unseren herzlichsten Dank.

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:
Wilhelm Ketlenbach.

Kettenbach, den8. Februar 1916. *72

Holzverkauf. Oberförstern Wiesbaden.
Montag , den 14. Jebruar >916 , vorm . 10' /, UhW

im „Deutschen Hause" in Wehen,  aus Distr. 44  Mühlrol
und 52 Eichelbera: Machen : 6 7 Rm Scheit und Knüppels
99 Hdt. Wellen. Wadelholz : 6 R n . Scheit u Knüppel. 175,

Bekanntmachung. 1
Die fälligen Kolz , Macht - und Hrasgelder sind bis

Mitte Februar  d . ZS. kinzsz hlen, da forst die zwangsweise:
Beitre .bung erfolgen muß.

iuukrl,  den 1. F -brvar )9,6.
141 Jürstlich Wiedische Wenter I

Am Mittwoch, den 9. u. Donners¬
tag, den 10. Februar sind schöne Han¬
noveraner

Kriksiskartkn-Atlns Ferkel üüd Läufer
vereinigt- enthält er doch

1. Deutsch-Russischer Kriegsschauplatz
2. Galizischer Kriegsschauplatz
3. Uebersichtskarte von Rußland mit Rumänien

und Schwarzem Meere
4. Spezialkarte von Frankreich und Belgien
5. Karte von England
6. Karte von Oberitalien und Nachbargebiete
7. Karte vom Oesterreichisch-Serbischen Kriegs¬

schauplätze
8. Ueberstcht der gesamten türkischen Kriegs¬

schauplätze (Kleinasien, Aegyten, Arabien,
Persien, Afghanistan)

9. Karte der Europäischen Türkei und Nachbar¬
gebiete(Dardanellen«Straße, Marmara-Meer,
Bosporus).

10. Uebersichtskarte von Europa
Der große Maßstab der hauptsächlichsten Karten gestattete eine
reiche Beschriftung, eine dezente vielfarbige Ausstattung gewähr¬
leistet eine große Ueberstcht und leichte Orientierung - Details
wie: Festungen, Kohlenstationen rc. erhöhen den Wert der
Karten. Der Atlas Nt dauerhaft gebunden und bequem in der
Tasche zu tragen . Das geschloffene Kartenmatertal wird vor
allen Dingen unseren Braven

zu haben bei
177

Herziger,
Schierstein , Wiobricherstraße 23

im Felde
willkommen sein. Preis M. 1.50. Nach auswärts gegen vorherige
Einsendung von 1.70 etnschl. Porto.

Zu beziehen durch die
Geschäftsstelle des „Aar -Wo len"

Langenfchwalvach.

Zu verpachten:
ein Acker in nächster Nähe
der Stakt belexer, sowie ein
Acher im Grohberg, 2. Gew.
Näheres bei 165

Ghristian Walher 2.

*
alle Sorten nnd jede Menge
kauft 179

W. Weber, Adolfsir. 4,
Fernruf 162.

Empfehle

loses Kalisalz
(40 °/oigkS) «vdMainit

zu billigsten Tagespreise».
Bestellungen nimmt entgegen

Karl Kaiser,
138 Kahn i G.

Suche eine Hochtragerde od.
srischnn lkendr Ziege zu kaufen-

Münchs Mühle,
168 Schlangenbad.

Kporlsangker  sucht in
gutem Forellenwaffer, Nähe
Gastwirtschaft oder Mühle

Angelkarte
oder Anteilscheine.

Offerten unter v . K . au
den „Aar Boten." 178

Schweine
(KlLl lut wagen» u. sackweise,
billig. Lille frei . Kraf u Ko .,
Mühle Auerbach 269(H-ffen).

Kirchliche Anzeige
für Donnerstag , 10. Februar^

Abends 8 Uhr:
Kriegsbetstunde

Herr Pfarrer Rumpf -,
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